
 

 

 

 

Kommunalsteuer – Merkblatt 

Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne, die jeweils in einem Kalendermonat an die 

Dienstnehmer einer im Inland gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt worden 

sind. 

Entstehung der Steuerschuld, Selbstberechnung, Fälligkeit und Steuererklärung 

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Kalendermonates, in dem Lohnzahlungen gewährt 
worden sind. 

Die Kommunalsteuer ist vom Unternehmer für jeden Kalendermonat selbst zu berechnen und 
bis zum 15. des darauffolgenden Monates (Fälligkeitstag) an die Gemeinde zu entrichten. Ein 
im Rahmen der Selbstberechnung vom Steuerschuldner selbst berechneter und der 
Abgabenbehörde bekannt gegebener Kommunalsteuerbetrag ist vollstreckbar. 

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage gibt es spezielle Regelungen, beispielsweise 
bei 

 länger andauernden Bauausführungen 

 mehrgemeindlichen Betriebsstätten 

 Geschäftsführerbezügen 

 … 

Übersteigt bei einem Unternehmen die Bemessungsgrundlage im Kalendermonat nicht  
€ 1.460,00, wird von ihr ein Freibetrag von € 1.095,00 abgezogen. 

Für jedes abgelaufene Kalenderjahr hat der Unternehmer bis Ende März des folgenden 
Kalenderjahres der Gemeinde eine Steuererklärung abzugeben. Die Steuererklärung hat die 
gesamte auf das Unternehmen entfallende Bemessungsgrundlage aufgeteilt auf die 
beteiligten Gemeinden zu enthalten. 

Im Falle der Schließung der einzigen Betriebsstätte in der Gemeinde ist zusätzlich binnen 
einem Monat ab Schließung an diese Gemeinde eine Steuererklärung mit der 
Bemessungsgrundlage dieser Gemeinde abzugeben. 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch im Wege von FinanzOnline zu erfolgen.  

Steuerbefreiungen 

§ 8 KommStG sieht folgende Befreiungen vor: 

 Das Unternehmen ÖBB-Gesellschaften (§ 3 Abs. 4) und die Österreichischen 
Bundesbahnen mit 66% der Bemessungsgrundlage; 

 Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, soweit sie 
mildtätigen Zwecken und/oder gemeinnützigen Zwecken auf dem Gebiet der 
Gesundheitspflege, Kinder-, Jugend-, Familien-, Kranken-, Behinderten-, Blinden- und 



 

 

Altenfürsorge dienen (§§ 34 bis 37, §§ 39 bis 47 der Bundesabgabenordnung). § 5 
Abs. 3 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 


